
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-VERK/26/312 

Der Landrat 

Planungsamt 
 

Cloppenburg, den 20.05.2026 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Verkehrsausschuss 09.06.2026 öffentlich 

Kreisausschuss 18.06.2026 nicht öffentlich 

Kreistag 30.06.2026 öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag der Kreisverkehrswacht auf Unterstützung beim Kauf eines Zugfahrzeugs 
 
 
Sachverhalt: 
Die Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V. beantragt mit Schreiben vom 12.02.2026 eine 
finanzielle Unterstützung für den Erwerb eines Fahrzeugs, mit dem die Anhänger des Vereins 
gezogen werden können. 
 
Der Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht, Achim Wach, schreibt hierzu: 
 
„Die Kreisverkehrswacht verfügt über eine ganze Reihe von Aktionselementen, die zu einem 
großen Teil im Anhänger verbaut oder mit Anhänger transportiert werden. Lange Jahre konnte 
dies mit Fahrzeugen der Polizei geschehen. Seit ca. 3 Jahren ist das nur noch in 
Ausnahmefällen möglich aber leider nicht verlässlich. Seit dieser Zeit hat der Geschäftsführer 
die Transporte mit seinem privaten PKW übernommen. Dieser 20-jährige PKW musste nun 
veräußert werden. Im Augenblick steht die Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V. ohne 
Zugfahrzeug da, so dass geplante Veranstaltungen nicht mehr oder nur noch unter erheblichen 
Schwierigkeiten durchgeführt werden können.  
 
Ein gebrauchtes Zugfahrzeug, mit dem man bis zu 2,5 t ziehen kann, in dem bis zu 5 Personen 
transportiert werden können und das über einen Laderaum verfügt (damit nicht immer mit 
Anhänger gefahren werden muss), kostet nach unseren Recherchen gebraucht rund 35.000 €. 
Aus eigenen Mitteln und Unterstützung der Landesverkehrswacht stehen uns ca. 10.000 € zur 
Verfügung.“ 
 
Die Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V. bittet daher, den Kauf eines Zugfahrzeugs mit einer 
Summe bis zu 25.000 EUR zu unterstützen. 
 
Das Fahrzeug soll ausschließlich für Zwecke der Kreisverkehrswacht genutzt und auch auf 
diese zugelassen werden. Alle weiteren Kosten über die Anschaffung hinaus trägt die 
Kreisverkehrswacht.  
 
Aus den Einnahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung stehen entsprechende 
Mittel zur Verfügung. 
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Beschlussvorschlag: 
Dem Kreistag wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Der Landkreis Cloppenburg gewährt der Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V. aus den 
Mitteln der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung einmalig einen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 25.000 EUR für den Erwerb eines Zugfahrzeugs. Dabei sind vorrangig 
Eigenmittel in Höhe von 10.000 EUR (Landes- und Kreisverkehrswacht) in Anspruch zu 
nehmen, lediglich der diesen Betrag übersteigende Anteil wird bis zu einer Höhe von 
maximal 25.000 EUR übernommen.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1 – Antrag der Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V.  
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